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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit pénal

Nach dem Scheitern einer bundesstaatlichen Lösung zur Verschärfung der
Bestimmungen über den Erwerb und das Tragen von Waffen sind nun auch die
diesbezüglichen Bestrebungen der kantonalen Polizeidirektoren eingestellt worden. Der
Widerstand von Schützen, Waffensammlern und Jägern gegen die beabsichtigte
Aufnahme der Bewilligungspflicht für Waffenbesitz in das Waffenkonkordat erwies sich
als zu grosses Hindernis. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.10.1986
HANS HIRTER

Ordre public

Im September schickte der Bundesrat einen Vorentwurf für einen neuen
Verfassungsartikel und ein Gesetz über den Waffenhandel in die Vernehmlassung.
Diese Materie gehörte bisher dem kantonalen Recht an und wurde durch ein Konkordat
von 1969 und kantonale Ausführungsbestimmungen zum Teil large geregelt. Der
Vorentwurf dagegen verlangt sogar für den Erwerb von Gewehren einen Waffenschein,
was scharfen Widerstand bei Jägern und Schützen hervorrief. Anderseits ertönte der
Ruf nach strengeren Vorschriften lauter, als bekannt wurde, die Besetzer der
polnischen Botschaft in Bern hätten sich ihre Waffen anscheinend ohne Mühe in der
Schweiz beschafft. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.09.1982
BEAT JUNKER

Sécurité intérieure

Der im Vorjahr vom Bundesrat unternommene Versuch, den Waffenerwerb und
Waffenbesitz durch einen Verfassungsartikel und ein Gesetz unter einheitliche Regeln
zu stellen, nahm im Herbst ein abruptes Ende. In der Vernehmlassung zeigten sich zwar
zwei Drittel der Kantone einer Bundeslösung günstig gesinnt, aber eine Mehrheit der
politischen Parteien und interessierten Organisationen (Schützen, Jäger, militärische
Vereine) war bloss bereit, eine präzisere Konkordatsregelung zu akzeptieren. Als
mögliche Alternative wurde vereinzelt auch ein verfassungsmässiges Recht auf
Waffenerwerb mit Restriktionen gegen Missbrauch vorgeschlagen. Der Bundesrat liess
die Sache daraufhin gänzlich fallen, da einer Vorlage in der Volksabstimmung starke
organisierte Opposition erwachsen wäre. Damit blieben freilich die ausländischen
Kritiken am Waffen-Selbstbedienungssystem etlicher Schweizer Kantone
unbeantwortet. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.09.1983
JÜRG SIEGENTHALER

Bundesrat Koller setzte Ende Februar eine Expertenkommission für die Ausarbeitung
eines Waffengesetzes ein. Diese konnte noch im Berichtsjahr ihren Entwurf abliefern.
Der Nationalrat überwies eine im Vorjahr vom Ständerat gutgeheissene Motion Salvioni
(fdp, TI) für die rasche Vorlage eines Gesetzes über den Waffenhandel ebenfalls. Der
Bundesrat verlängerte das Ende 1991 beschlossene absolute Waffenerwerbs- und
-tragverbot für Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien um weitere zwei Jahre bis
Ende 1996. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 27.12.1994
HANS HIRTER

Im Februar gab der Bundesrat den Expertenentwurf für ein neues Waffengesetz,
welches das interkantonale Konkordat aus dem Jahre 1969 ablösen soll, in die
Vernehmlassung. Das Projekt sieht vor, den Erwerb und das Tragen von
Seriefeuerwaffen und einigen anderen gefährlichen Waffen grundsätzlich zu verbieten.
Für die bisher von der Mehrheit der Kantone gesetzlich nicht erfassten Langwaffen mit
Seriefeuersperre soll – gleich wie bereits bisher für Faustfeuerwaffen – ein
Erwerbsschein erforderlich werden; ausgenommen davon wären lediglich die von der
Armee abgegebene Ordonnanzwaffe und bestimmte Jagdgewehre. Das Tragen von
Waffen soll gemäss Entwurf für Private grundsätzlich bewilligungspflichtig werden (mit
Ausnahme der Jäger und den Teilnehmern an Schiesssportanlässen). Verschärfen
möchten die Experten zudem auch die Anforderungen für den Erhalt des

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 03.10.1995
HANS HIRTER
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Waffenhändlerpatentes. Der bei umstrittenen Fragen mit verschiedenen
Lösungsvarianten ausgestattete Entwurf stiess mehrheitlich auf Zustimmung. Abgelehnt
wurde er bloss von der Interessenorganisation «Pro Tell», welche vor allem an der mit
einem Bedürfnisnachweis verknüpften Bewilligungspflicht für das Waffentragen Anstoss
nahm und mit dem Referendum drohte. 5

Gestützt auf den 1993 von Volk und Ständen mit sehr deutlichem Mehr angenommenen
neuen Verfassungsartikel (Art. 40bis BV) legte der Bundesrat im Januar seinen Vorschlag
für ein Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vor. Das Militär und
die Polizeibehörden sind vom neuen Gesetz ausgenommen. Der Erwerb und das Tragen
von Seriefeuerwaffen soll grundsätzlich verboten werden. Im Zentrum des Entwurfs
steht eine generelle Bewilligungspflicht für den Kauf von Waffen im gewerbsmässigen
Handel; das Betreiben eines gewerbsmässigen Waffenhandels wird zudem ebenfalls
bewilligungspflichtig. Für die Erteilung eines Waffenerwerbsscheins müssen bestimmte
gesetzlich geregelte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören etwa die Vollendung
des 18. Altersjahrs und ein makelloses Strafregister in bezug auf gewalttätige
Handlungen. Der Verkauf oder die Übertragung von Waffen unter Privaten soll für
Schweizer mit Wohnsitz im Inland und Ausländer mit einer Niederlassungsbewilligung
weiterhin nicht genehmigungspflichtig sein; die Handänderung muss aber auf einem
sogenannten Waffenpass eingetragen werden. Für Personen, welche nicht einer der
beiden genannten Kategorien angehören, wird auch beim Erwerb der Waffen von einem
Privaten ein Waffenerwerbsschein verlangt.

Zusätzlich zum Waffenerwerbsschein möchte der Bundesrat auch eine einheitliche, für
die ganze Schweiz geltende Waffentragbewilligung einführen. Diese darf nur an
Personen erteilt werden, welche die Voraussetzungen für die Erlangung eines
Waffenerwerbsscheins erfüllen und zudem nachweisen können, dass sie eine Waffe
zum Selbstschutz oder zum Schutz von anderen Personen und Sachen benötigen. Die
Bewilligung kann aber nur an Personen erteilt werden, welche eine Prüfung über
Waffenhandhabung und Gesetzesbestimmungen abgelegt haben. Für Jäger und
Sportschützen sind allerdings Ausnahmeregelungen vorgesehen. So benötigen Inhaber
eines Jagdpatentes ebenso keine Waffentragbewilligung wie Sportschützen für den
Transport ihrer Waffe zu Schiesstrainings und -veranstaltungen. Das neue Gesetz soll
schliesslich den Bundesrat ausdrücklich ermächtigen, bei Konflikten im Ausland den
Erwerb und das Tragen von Waffen für Angehörige aus den betroffenen Staaten
zusätzlich einzuschränken. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.01.1996
HANS HIRTER

Bereits in der Sommersession zog der Ständerat das neue Gesetz in die Beratung.
Eintreten wurde nicht bestritten, aber Loretan (fdp, AG) wies nochmals darauf hin, dass
das neue Gesetz von den Jägern und Sportschützen nur akzeptiert werden könne, wenn
es keine Einschränkungen für sie bringe und sich strikt auf die
Missbrauchsverhinderung beschränke. Der vorberatenden Kommission ging die
Befreiung von der Waffenerwerbsscheinpflicht für Personen, welche ihre Waffe von
Privaten erworben haben, zu weit. Sie beantragte, dass ein solcher Schein für alle Arten
des Waffenerwerbs erforderlich sein soll; im Gegenzug wäre auf den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Waffenpass zur Eintragung von Handänderungen zu verzichten. Diese
restriktivere Vorschrift soll freilich für die Gruppe der patentierten Jäger und für in
anerkannten Vereinen organisierte Sportschützen für den privaten internen Handel mit
ihren speziellen Waffen ebenso wenig gelten wie generell bei Handänderungen durch
Erbgang. Der Rat stimmte diesen Vorschlägen zu. Bei den Bestimmungen über den
Waffentragschein unterlag ein Antrag Loretan (fdp, AG) deutlich, welcher auf einen
Bedürfnisnachweis verzichten wollte. In der Gesamtabstimmung verabschiedete der
Ständerat das neue Gesetz einstimmig. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 21.06.1996
HANS HIRTER

Die vorberatende Nationalratskommission stimmte dem Gesetz ohne Gegenstimme zu.
Zuvor hatte sie es allerdings entschärft, indem sie die vom Ständerat eingeführte
Vorschrift eines Waffenerwerbsscheins für Geschäfte unter Privaten wieder strich. 8

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 31.10.1996
HANS HIRTER
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Wie bereits in der kleinen Kammer war das Eintreten auf das neue Bundesgesetz über
Waffen, Waffenzubehör und Munition auch im Nationalrat nicht umstritten. Der Antrag
der Kommissionsmehrheit, auf die vom Ständerat aufgenommene Vorschrift eines
Waffenerwerbsscheins für Geschäfte unter Privatpersonen (mit einer
Ausnahmeregelung für Jäger und Schützen) zu verzichten, setzte sich gegen den
Widerstand der SP und der GP durch. Für alle derartigen Handänderungen (auch unter
Jägern und Schützen) wurde beschlossen, dass ein detaillierter Erwerbsvertrag
ausgefertigt werden muss, der vom Käufer und vom Verkäufer während zehn Jahren
aufzubewahren ist. Die Ratslinke unterlag ebenfalls mit ihrem Antrag, auch täuschend
ähnliche Waffennachbildungen, wie sie nicht selten bei Überfällen verwendet werden,
dem Gesetz zu unterstellen. Bei den Voraussetzungen für die Ausstellung eines
Waffentragscheins (von dem Jäger und Sportschützen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit
ausgenommen sind) hielt der Rat mit 101 zu 77 aus der FDP, der SVP, der LP und der FP
kommenden Stimmen an einem Bedarfsnachweis fest. Aus diesen Kreisen kamen denn
auch die Gegenstimmen bei der Gesamtabstimmung (113:53 bei 4 Enthaltungen).

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.03.1997
HANS HIRTER

In der Differenzbereinigung ging der Ständerat nochmals auf die Wünsche der Jäger
und Schützen ein und nahm Repetiergewehre, welche diese üblicherweise für ihre
Aktivitäten verwenden (z.B. Karabiner) in die Liste der Waffen auf, die ohne
Waffenerwerbsschein gekauft werden können. Für welche Repetiergewehre diese
Ausnahmeregelung gilt, wird vom Bundesrat festgelegt. Mit dem Argument, dass das
neue Waffengesetz jetzt rasch in Kraft gesetzt werden soll, gab der Nationalrat in dieser
Frage gegen den Protest der Linken nach. Zuhanden der Materialien hatte Bundesrat
Koller dazu ausdrücklich festgehalten, dass er die von Kriminellen benutzten
Repetiergewehre (wie z.B. sog. pump-action guns) sicher nicht in diese Kategorie von
frei käuflichen Waffen aufnehmen werde. In den Fragen des Waffenerwerbs unter
Privaten und des Bedarfsnachweises schloss sich die kleine Kammer dem Nationalrat
an. In der Schlussabstimmung verabschiedete der Ständerat das Waffengesetz
einstimmig, der Nationalrat mit 90:56 Stimmen bei 33 Enthaltungen. Die Gegenstimmen
und Enthaltungen kamen sowohl von der SP und der GP, denen das Gesetz zuwenig weit
ging, als auch von der SVP und den Liberalen, für die es zu restriktiv ausgefallen war. 9

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.06.1997
HANS HIRTER

Eine vom EJPD eingesetzte Arbeitsgruppe veröffentlichte die Hauptlinien ihrer
Vorschläge für eine Revision des Waffenrechts. Sie beantragte namentlich eine
Verschärfung der Bestimmungen über den Waffenhandel unter Privatpersonen und ein
Minimalalter für den Erwerb von so genannten «soft air guns». Der vom EJPD im Herbst
in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf sah vor, dass bei jedem Waffenerwerb,
also nicht nur beim Kauf in einem Waffengeschäft, ein Erwerbsschein vorhanden sein
muss. Um die Arbeit der Polizei bei der Verbrechensaufklärung zu erleichtern, sollen
zudem sämtliche Waffen markiert werden. Für die vom geltenden Gesetz nicht
erfassten soft air guns und Waffenimitationen sind Erwerbs- und Tragverbote für
Jugendliche geplant. Der den Kantonen obliegende Vollzug soll mittels eines
Anweisungsrechts des Bundesamtes für Polizei vereinheitlicht werden. Die
Interessenorganisation der Waffenträger, Pro Tell, meldete Widerstand gegen die neuen
Vorschriften und dabei insbesondere gegen die Erwerbsscheinpflicht für den Handel
unter Privaten an. Diese Kritik wurde in der Vernehmlassung auch von den bürgerlichen
Parteien weitgehend geteilt; einzig die Neuerung, dass auch Waffenimitationen
rechtlich erfasst werden sollen, war unbestritten. Unterstützung fand die angestrebte
Verschärfung des Waffenrechts bei der Linken und der EVP, wobei die SP sogar noch
weiter gehen wollte und sich dafür aussprach, dass in Zukunft die Ordonanzwaffe der
Armeeangehörigen nicht mehr in der eigenen Wohnung aufbewahrt werden darf. Die
Kantone kritisierten in der Vernehmlassung vor allem die zusätzlichen
Bundeskompetenzen beim Vollzug. 10

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.12.2002
HANS HIRTER

Nach der sehr kontrovers ausgefallenen Vernehmlassung zum Vorentwurf für eine
Revision des Waffenrechts beschloss das EJPD, zu einigen besonders umstrittenen und
seiner Ansicht nach auch missverstandenen Punkten im Herbst eine zweite
Vernehmlassung durchzuführen. Diese zweite Konsultation fiel aber nicht positiver aus
als die erste. Namentlich die SVP und die FDP, aber mit Einschränkungen auch die CVP,
lehnten das vorgesehene Waffenregister weiterhin als bürokratischen Leerlauf ab, der
nichts zur Verbesserung der Sicherheit werde beitragen können. 11

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.11.2003
HANS HIRTER
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Die von der ehemaligen Vorsteherin des EJPD, Ruth Metzler, eingeleitete Revision des
Waffenrechts wurde von der Verwaltung abgespeckt. Nach der vernichtend verlaufenen
zweiten Vernehmlassung beschloss das federführende Bundesamt für Polizei, das
vorgesehene zentrale Waffenregister zu streichen. Das zu Jahresbeginn in die
verwaltungsinterne Konsultation gegebene Projekt des Bundesamtes konzentriert sich
auf die Neuregelung des privaten Handels und auf Vorschriften über den Erwerb und
Besitz von Waffenimitationen. Der Beitritt der Schweiz zum Schengen-Abkommen, wie
er vom Parlament in der Dezembersession beschlossen wurde, würde auf jeden Fall
eine gewisse Verschärfung des Waffenrechts mit sich bringen, verlangt es doch von
Mitgliedstaaten eine Kontrolle des Erwerbs und Besitzes von Feuerwaffen. Eine der
Interessenorganisationen der Waffenbesitzer, «Pro Tell», kündigte aus diesem Grund
im Herbst ihren Widerstand zu diesem EU-Abkommen an. Die im Schiesssportverband
organisierten Sportschützen zeigten sich hingegen mit der vorgesehenen Regelung,
welche für die Besitzer einer Ordonanzwaffe keine zusätzlichen Auflagen bringt,
zufrieden. Dies durften sie umso mehr sein, als das Parlament bei der Beratung der
Abkommen beschloss, dass Sportschützen, Waffensammler und Jäger von der neuen
Begründungspflicht für den Waffenerwerb ausgenommen werden. 12

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.10.2004
HANS HIRTER

Der Bundesrat gab bekannt, dass er nach der Annahme des Schengen-Abkommens in
der Volksabstimmung zwei Vorlagen zur Revision des Waffenrechts vorlegen werde.
Davon soll sich die eine mit dem infolge des Schengen-Vertrags Notwendigen
(Registrierung der Schusswaffen), die andere mit übrigen Anliegen (z.B. Regeln für den
Erwerb von Soft-air-guns und Imitationen) befassen. Der ursprünglich für das
Berichtsjahr geplante Entscheid des Bundesrates über die beiden Vorlagen verzögerte
sich. 13

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.12.2005
HANS HIRTER

Der Nationalrat setzte in der Frühjahrssession seine Beratung der Teilrevision des
Waffengesetzes fort. Mehrere von der Linken gestellten Verschärfungsanträge fanden
keine Mehrheit. Dazu gehörte etwa die Forderung, dass nicht nur die Hersteller neuer
Waffen diese markieren müssen, sondern auch alle Besitzer von früher erworbenen
Waffen. Keine Mehrheit fand auch die Forderung nach der Einführung eines Registers
zur Erfassung aller Waffen und ihrer Besitzer. Dieses Verzeichnis würde nach Ansicht
des Bundesrates und der bürgerlichen Ratsmehrheit einen riesigen Aufwand und nur
wenig Nutzen bringen. Trotz der Ablehnung aller linken Verschärfungsanträge fand die
SP, im Gegensatz zur GP, noch genügend Positives an der Revision um sie in der
Gesamtabstimmung zu unterstützen. Der Nationalrat schuf einige kleinere Differenzen
zur kleinen Kammer. So strich er die Pflicht des Bundes, die kantonalen Behörden über
Waffenimporte durch Händler in ihrem Kantonsgebiet zu informieren. Der Ständerat
berief sich auf entsprechende Wünsche der Kantone und hielt erfolgreich an dieser
Informationspflicht fest. In der Schlussabstimmung gab es im Ständerat keine, im
Nationalrat 19 Gegenstimmen. 14

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.06.2007
HANS HIRTER

Gleichzeitig mit dem Beginn der Zusammenarbeit der Schweiz mit den Schengen-
Staaten trat am 12. Dezember das im Vorjahr revidierte Waffenrecht in Kraft. Damit
wurden unter anderem die oft täuschend echt den richtigen Waffen nachgebildeten
Luftgewehre und Schreckschusswaffen dem Gesetz unterstellt. 15

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.12.2008
HANS HIRTER

Für Aufsehen sorgte dann im Nachfeld der Abstimmung die Botschaft des Bundesrates
betreffend der Genehmigung und Umsetzung des UNO-Feuerwaffenprotokolls. In der
Presse wurde dies als eine Verschärfung des Waffenrechts dargestellt, die somit im
Widerspruch zum frisch gefällten Volksentscheid stünde. Die Ankündigung war jedoch
bei genauerer Betrachtung nicht neu. Das 2001 von der UNO-Generalversammlung
verabschiedete Zusatzprotokoll gegen die unerlaubte Herstellung und Handel von
Feuerwaffen sowie sein ergänzendes UNO-Rückverfolgungsinstrument sollten
eigentlich schon vor der Initiative in Kraft gesetzt werden. Sie fordern nur geringfügige
Anpassungen des Waffengesetzes und des Bundesgesetzes über das militärische
Informationssystem (MIG), da das Schweizer Waffenrecht bereits im Rahmen von
Schengen verschärft worden war. Neu würden unter anderem das Fälschen oder
Abändern von Markierungen auf Feuerwaffen unter Strafe gestellt werden und die
Aufbewahrungsdauer von Daten zur Abgabe und Rücknahme der persönlichen
Armeewaffe von 5 auf 20 Jahre verlängert werden. Der Ständerat hat der Genehmigung

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.12.2011
NADJA ACKERMANN
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und Umsetzung in der Herbstsession oppositionslos zugestimmt. 16

Der Bundesrat beantragte die Genehmigung des am 3. Juni 2013 durch die Schweiz
unterzeichneten UNO-Vertrags über den Waffenhandel (Arms Trade Treaty, ATT). Das
Abkommen zielt einerseits auf die Schaffung internationaler Standards für die Regelung
und Kontrolle des internationalen Handels mit konventionellen Waffen und andererseits
auf die Bekämpfung des illegalen Waffenhandels. Zu diesem Zweck sollen die
Vertragsstaaten nationale Kontrollsysteme schaffen und bei der Annahme, dass die
gehandelten Waffen für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder
Kriegsverbrechen verwendet würden, den Waffentransfer unterbinden. Eine Anpassung
der Schweizer Rechtsgrundlage wäre nicht erforderlich. Der Nationalrat stimmte dem
Entwurf in der Sommersession einstimmig bei einer Enthaltung zu, ebenso der
Ständerat in der Herbstsession. In der Schlussabstimmung im Nationalrat standen bei
einer Enthaltung 185 Stimmen dafür und 15 dagegen. Der Ständerat war auch in der
Schlussabstimmung einstimmig dafür, diesmal bei zwei Enthaltungen. 17

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 29.01.2014
NADJA ACKERMANN

Der Schutz vor Waffengewalt soll verbessert werden. Um den in den vier Motionen der
SPK-NR aufgegriffenen Gesetzeslücken Rechnung zu tragen und den bisher
lückenhaften Informationsaustausch zwischen zivilen, militärischen und gerichtlichen
Behörden in diesem Bereich zu verbessern, verabschiedete der Bundesrat Ende 2013
die Botschaft zum Bundesgesetz über Verbesserungen beim Informationsaustausch
zwischen Behörden im Umgang mit Waffen. Die Vorlage beinhaltet fünf Kernpunkte:
Erstens sollen die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Armee künftig über
diejenigen Personen informieren, bei denen ein Verdacht zur Gefährdung ihrer selbst
oder Dritter durch eine Feuerwaffe besteht. Zweitens sollen die zivilen und
militärischen Behörden aktiv über neue Eintragungen in der vom Bund geführten
Waffeninformationsplattform ARMADA, beispielsweise zu Personen, welchen eine
Bewilligung im Zusammenhang mit Waffen verweigert oder entzogen wurde, orientiert
werden. Drittens wird mit der sogenannten Waffenplattform eine gesetzliche Grundlage
für die Verbindung der kantonalen Waffenregister geschaffen. Diese Waffenplattform
(Kantonsebene) soll viertens mit der Plattform ARMADA (Bundesebene) verbunden
werden. Als fünften Punkt sieht der Bundesrat die Nachregistrierung aller in der
Schweiz vorhandenen Feuerwaffen vor. Damit will er die Planung von Polizeieinsätzen
und die Rückverfolgung von Tatwaffen vereinfachen.
In der Sondersession vom Mai 2015 beriet der Nationalrat als Erstrat über die Vorlage.
Er lehnte die flächendeckende Nachregistrierung ab, weil diese einen
unverhältnismässigen personellen, finanziellen und administrativen Aufwand
verursache. Überdies würde die Sicherheit dadurch nicht erhöht, da jemand, der seine
Schusswaffe zu kriminellen Zwecken verwenden möchte, der Meldepflicht ohnehin
nicht nachkäme. Ansonsten stimmte die grosse Kammer in allen Punkten dem Entwurf
des Bundesrates zu und verabschiedete die Vorlage mit 179 zu 10 Stimmen und 1
Enthaltung aus den Reihen der SVP-Fraktion zuhanden des Ständerats. Die
Bestimmungen über die Nachregistrierung der Schusswaffen waren auch im Ständerat
der einzige Streitpunkt. Mit knapper Mehrheit (23 zu 19 Stimmen) schloss sich die kleine
Kammer dem Nationalrat an und sprach sich ebenfalls gegen die Nachregistrierung aus.
In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage im Nationalrat mit grosser Mehrheit (189
zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen) und im Ständerat einstimmig angenommen. 18

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 25.09.2015
KARIN FRICK

Ende September 2017 gab der Bundesrat einen Vorentwurf zur Umsetzung der EU-
Waffenrichtlinie (2017/853) in die Vernehmlassung. Das Ziel der Richtlinie, die vor dem
Hintergrund der terroristischen Bedrohung in Europa ausgearbeitet worden war, ist die
Bekämpfung des Waffenmissbrauchs. So sollen insbesondere solche Waffen, deren
Verwendung viele Menschenleben fordern kann, schwerer zugänglich gemacht werden.
Darunter fallen etwa halbautomatische Waffen, die auch im Schweizer Schiesswesen
eingesetzt werden. Für das sportliche Schiessen sowie zu Sammlerzwecken sollen
solche Waffen gemäss der vom Bundesrat vorgeschlagenen Lösung jedoch weiterhin
erworben werden können. Voraussetzung ist, dass der Nachweis erbracht wird, dass
entweder eine Mitgliedschaft in einem Schiessverein besteht oder die Waffe
regelmässig für das sportliche Schiessen genutzt wird bzw. dass die gesammelten
Waffen sicher aufbewahrt und der Zweck der Sammlung offengelegt wird. Personen, die
bereits eine fragliche Waffe besitzen, müssen deren Besitz vom kantonalen Waffenbüro
bestätigen lassen, sofern die Waffe nicht ohnehin schon im kantonalen Waffenregister
eingetragen ist. Für die Ordonnanzwaffen der Schweizer Armee, die ebenfalls in die
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betreffende Kategorie fallen, sind keine Änderungen vorgesehen, da die Schweiz von
der EU eine entsprechende Ausnahmeregelung erhalten hat. Überdies sind im
Vorentwurf präzisere Auflagen für Waffenhändler sowie Massnahmen zur verbesserten
Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von Waffen vorgesehen.

Angesichts des bundesrätlichen Umsetzungsvorschlages – in der Presse wahlweise mit
den Attributen «weich», «sanft», «harmlos» oder schlicht «light» versehen –
entpuppte sich die Angst, die in letzter Zeit in der öffentlichen Debatte umgegangen
war, die EU wolle der Schweiz das Sturmgewehr verbieten, als unbegründet. Auch der
«Vereinszwang», ein weiteres rotes Tuch für die Schützenlobby, fand letztlich keinen
Eingang in die Vernehmlassungsvorlage – zumindest nicht für Schützinnen und
Schützen, die regelmässig an der Waffe üben. «Gemessen an der Hitze, mit der die
Suppe gekocht wurde, wird sie jetzt nur noch lauwarm gegessen», formulierte es der
Tages-Anzeiger. Obwohl die Schützen durch erfolgreiches Lobbying viele ihrer Ziele
hatten erreichen können, waren sie nicht bereit, von der Referendumsdrohung
abzurücken. ProTell-Generalsekretär Robin Udry zeigte sich im Tages-Anzeiger
«schockiert» vom Vorschlag des Bundesrates und bezeichnete diesen als
«Vertrauensbruch gegenüber Hunderttausenden Waffenbesitzern», den ProTell «mit
allen Mitteln bekämpfen» werde, auch mit dem Referendum. Ins gleiche Horn blies
auch der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schiesssportverbandes Werner
Salzmann: «Sollte das Parlament nicht erhebliche Korrekturen anbringen, müssen wir
dieses [das Referendum] ergreifen und die Kündigung von Schengen/Dublin in Kauf
nehmen», zitierte ihn etwa das St. Galler Tagblatt. Die Konzessionen vonseiten des
Bundesrates seien ungenügend; weder die Vereinspflicht für Gelegenheitsschützinnen
und -schützen noch die zwangsmässige Nachregistrierung von Waffen – laut Salzmann
ein «Eingriff in die persönliche Freiheit» – seien akzeptabel. Auch die SVP könne sich
vorstellen, ein allfälliges Referendum zu unterstützen, berichtete das St. Galler Tagblatt
weiter. Dagegen verkündete Luca Filippini, seit April 2017 Präsident des Schweizer
Schiesssportverbandes, im «Corriere del Ticino» diplomatisch, man müsse die
einzelnen Massnahmen erst analysieren. Die Vernehmlassung läuft bis am 5. Januar
2018. 19

Anfang Februar 2018 veröffentlichte das Fedpol den Ergebnisbericht der
Vernehmlassung zur Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie. Nebst den
zahlenmässig sehr gut vertretenen Schützen- und Waffenkreisen – darunter der
schweizerische Schiesssportverband (SSV), der schweizerische Büchsenmacher- und
Waffenfachhändlerverband (SBV), ProTell, Legalwaffen Schweiz (LEWAS) und Jagd
Schweiz – befanden sich auch alle Kantone, sieben nationale und drei kantonale
Parteien, die KKJPD und die RK MZF, Economiesuisse, der schweizerische
Gewerbeverband (SGV), der schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und der
schweizerische Städteverband unter den insgesamt 2205
Vernehmlassungsteilnehmenden. Davon sprachen sich der SSV und jene 2055
Stellungnehmenden, die sich dessen Stellungnahme angeschlossen hatten – darunter
insbesondere Jagd Schweiz und die Aktion «Finger weg vom Schweizer Waffenrecht!»,
aber auch eine Vielzahl von Schützenvereinen und Privatpersonen – sowie der SBV,
ProTell, LEWAS, die AUNS, die Gruppe Giardino, das Centre Patronal, der SGV, Swiss
Olympic und zahlreiche weitere Schützen-, Waffensammler- und militärnahe
Organisationen dezidiert gegen die geplante Änderung des Waffengesetzes aus. Einen
grundsätzlich ablehnenden Standpunkt vertraten zudem auch die SVP Schweiz, ihre
Sektionen Neuenburg, Jura und Valais Romand sowie die Kantone Nidwalden und
Schwyz. Neun Kantone gaben zu verstehen, dass sie zwar die Ziele der EU-
Waffenrichtlinie unterstützten, die vorgesehenen Änderungen am Waffengesetz aber
ablehnten, da sie keinen genügenden Beitrag zur Bekämpfung von Waffenmissbrauch
leisteten. Demgegenüber erklärte sich die Mehrheit der Kantone mit den Neuerungen
grundsätzlich einverstanden. Insgesamt positiv beurteilt wurde der Entwurf auch von
der BDP, der GLP, der FDP, der SP und den Grünen – wobei die letzteren beiden
ausdrücklich bedauerten, dass er keine weitergehenden Massnahmen umfasste. Ebenso
überwiegend befürwortend äusserten sich u.a. die KKJPD, die RK MZF, Economiesuisse,
der Städteverband, die FER, der SGB, die GSoA, Terre des Hommes Schweiz, der
schweizerische Friedensrat, die Frauen für den Frieden Schweiz, die Evangelischen
Frauen Schweiz, die Haus- und Kinderärzte Schweiz und die schweizerische
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Unter den zustimmenden
Stellungnahmen ausdrücklich positiv hervorgehoben wurden das Ziel, den
Waffenmissbrauch zu bekämpfen bzw. den Zugang zu halbautomatischen Waffen
einzuschränken, sowie die Vorteile der Schengen-Assoziierung für die Schweiz.
Ansonsten äusserte sich die Zustimmung zur Vorlage hauptsächlich durch die
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Abwesenheit von Kritik. 

An Letzterer wurde jedoch nicht gespart. Anlass dazu boten neben den einzelnen
Bestimmungen des Waffengesetzes und deren konkreter Ausgestaltung vor allem die
Stossrichtung der Revision im Allgemeinen. In der Schweiz, wo das Recht auf
Waffenbesitz ein Aspekt der Unabhängigkeit und Souveränität des Staates sei,
manifestiere sich im liberalen Waffenrecht der gegenseitige Respekt zwischen Staat
und Bürgern, weshalb Verschärfungen nicht angebracht seien, argumentierten etwa
ProTell, der SSV die RK MZF, die SVP sowie fünf Kantone (AI, AR, GL, SG, OW). Des
Weiteren wurden die Entwaffnung der Bürger und schwere (Ruf-)Schäden für das
Schweizer Schiesswesen befürchtet. Problematisch am Vorhaben sei ausserdem, dass
darin Regelungen vorgesehen seien, die in der jüngeren Vergangenheit vom Volk
abgelehnt worden waren. So komme die Registrierungspflicht für rechtmässig
erworbene, aber neu verbotene halbautomatische Feuerwaffen einer Nachregistrierung
gleich und der für den Erwerb einer solchen Waffe künftig erforderliche Nachweis einer
Mitgliedschaft in einem Schiessverein bzw. alternativ des regelmässigen Gebrauchs der
Waffe für das sportliche Schiessen erinnere zu stark an eine Bedürfnisklausel. Beide
Massnahmen waren 2011 bei der Volksabstimmung über die Initiative gegen
Waffengewalt abgelehnt worden – ein Umstand, den ausser Schützen- und
Waffenkreisen auch die SVP und vier Kantone (AR, GE, SZ, TI) betonten. Von
verschiedenen Seiten wurde zudem die fehlende Verhältnismässigkeit der Vorlage
bemängelt. Während Angehörige der Waffenlobby ausführten, dass mit dem Entwurf
eher die legalen Waffenbesitzer bestraft als Terroranschläge verhindert würden,
äusserten sich zahlreiche Kantone und die CVP dahingehend, dass trotz erheblichen
bürokratischen Mehraufwandes kaum ein Sicherheitsgewinn resultiere. Entgegen der
Ankündigung des Bundesrates befanden der SSV, der SBV und ProTell den
Umsetzungsvorschlag nicht für «pragmatisch» und die CVP sowie die grosse Mehrheit
der Kantone bezweifelten, dass der Bundesrat den Handlungsspielraum bei der
Umsetzung vollständig ausgeschöpft habe. Schützenkreise wiesen überdies auf eine
hängige Klage am EuGH hin, in der die Tschechische Republik die Rechtmässigkeit der
neuen EU-Waffenrichtlinie angefochten hatte, weil die Terrorabwehr den Einzelstaaten
obliege und gar nicht in die Zuständigkeit der EU falle. Die Schweiz solle diesem Urteil
nicht vorgreifen und das Waffenrecht nicht vorschnell anpassen.

Inhaltlich sei der Entwurf hinsichtlich zentraler Begrifflichkeiten – beispielsweise der
Definitionen von «Faustfeuerwaffe» und «Handfeuerwaffe» – zu wenig präzise und
überlasse zu viele Klärungen dem Verordnungsgeber, was Rechtsunsicherheit mit sich
bringe. In diesem Zusammenhang forderten der SSV, der SBV, ProTell, LEWAS, der
Städteverband sowie neun Kantone den Bundesrat auf zu definieren, was
«Regelmässigkeit des sportlichen Schiessens» bedeute. Die Notwendigkeit einer
solchen Präzisierung zeigte sich bereits in den unterschiedlichen Vorstellungen des
Begriffs, welche die Vernehmlassungsantworten offenbarten: Hielten der SBV und
ProTell einmal in fünf Jahren für eine angemessene Regelmässigkeit, sahen die Kantone
Neuenburg, Tessin, Waadt und Wallis eine ausreichende Regelmässigkeit ab einer
zweimaligen Nutzung pro Jahr gegeben. Ganz konkrete Kritik betraf darüber hinaus die
vorgesehene Unterscheidung von Waffenkategorien anhand der Magazinkapazität. Diese
sei kein Indikator für die Gefährlichkeit einer Waffe und die Regelung daher nicht
nachvollziehbar; stattdessen wäre eine Unterscheidung anhand des Kalibers, des
Munitions-Typs und einer allfälligen Serienfeuer-Möglichkeit zu diesem Zweck
dienlicher. Da Magazine zum Teil waffentypübergreifend eingesetzt und separate
Magazine bewilligungsfrei erworben werden könnten, sei die Regelung leicht zu
umgehen und Missbrauch schwer zu verhindern, stellten mehrere Kantone fest. Die
Skepsis der Waffenlobby sowie des Kantons Schwyz weckte zudem die Pflicht für
Waffensammler, den Zweck der Sammlung offenzulegen. Der Mensch sei seit jeher ein
Sammler, wie es ProTell ausdrückte, und viele Sammlungen dienten keinem besonderen
Zweck ausser der Freude am Objekt selbst, weshalb eine solche Bestimmung verfehlt
sei. Die Kritik am Entwurf beschränkte sich jedoch nicht darauf, dass er zu viele
Einschränkungen vorsehe; an einigen Stellen wurde auch bemängelt, dass die
Regelungen zu wenig weit gingen. So schlugen beispielsweise die SP, die GLP und fünf
Kantone (NE, TI, VD, VS, GE) vor, es sei auch von Eigentümern von Ordonnanzwaffen ein
Nachweis zu verlangen, dass sie die Waffe regelmässig für den Schiesssport
verwendeten.

Auch lehnten nicht alle Kritiker der Waffenrechtsanpassung ebenso die Genehmigung
des Notenaustausches mit der EU ab. Der Notenaustausch ist im Grunde genommen
das Verfahren zur Übernahme eines weiterentwickelten Rechtsakts, der dem Schengen-
Besitzstand angehört. Nachdem die EU der Schweiz am 31. Mai 2017 die neue
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Waffenrichtlinie als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes notifiziert hatte,
versicherte der Bundesrat in seiner Antwortnote vom 16. Juni 2017 der EU, dass die
Schweiz die Richtlinie – vorbehaltlich der parlamentarischen Genehmigung – innerhalb
einer Frist von zwei Jahren übernehmen und umsetzen werde. Die SVP, der SSV und
LEWAS waren der Meinung, die Schweiz könne der EU mitteilen, die Waffenrichtlinie zu
übernehmen – wozu sie als Vertragsstaat von Schengen/Dublin verpflichtet ist –, ohne
dafür die Schweizer Rechtslage anpassen zu müssen. Sie hielten das Schweizer
Waffenrecht für den Anforderungen der EU-Richtlinie dem Sinn nach entsprechend
und sahen darum keinen Bedarf für eine Änderung des Schweizer Waffenrechts, auch
wenn der Notenaustausch genehmigt würde. In die gleiche Richtung äusserte sich auch
die CVP, welche die Frage stellte, ob das geltende Waffengesetz keine ausreichende
Grundlage darstelle, um die Ziele der EU-Waffenrichtlinie weitgehend zu erfüllen.
ProTell und der Kanton Schwyz lehnten indes auch die Genehmigung des
Notenaustausches ab und forderten weitere Verhandlungen mit der EU. 20

Als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands muss die Schweiz, ihres Zeichens
assoziiertes Schengen-Mitglied, die Änderung der EU-Waffenrichtlinie (2017/853)
übernehmen. Dazu muss die Bundesversammlung einerseits einen entsprechenden
völkerrechtlichen Vertrag (in Form eines Notenaustausches) genehmigen und
andererseits das Schweizer Waffengesetz anpassen, um die Änderungen im
Landesrecht umzusetzen. Für die Übernahme und Umsetzung der EU-Richtlinie hat die
Schweiz bis am 31. Mai 2019 Zeit, sonst droht der Ausschluss aus den Abkommen von
Schengen und Dublin. Nachdem das diesbezügliche Vernehmlassungsverfahren kurz
nach Jahresbeginn abgeschlossen worden war, verabschiedete der Bundesrat Anfang
März 2018 seine Botschaft zur Genehmigung und Umsetzung der geänderten EU-
Waffenrichtlinie. Da sich ein Grossteil der in der Vernehmlassung geäusserten Kritik
eher auf die Vorgaben der Richtlinie als auf deren tatsächliche Umsetzung konzentriert
hatte und auch der Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung praktisch ausgeschöpft
worden war, weist der Entwurf zuhanden des Parlaments im Vergleich zur
Vernehmlassungsvorlage nur wenige Anpassungen auf. So sieht etwa Art. 33 Abs. 1 Bst. a
WG vor, die Waffe von Sportschützinnen und -schützen zu beschlagnahmen und die
Strafverfolgung wegen unberechtigten Waffenbesitzes zu eröffnen, falls diese die
Auflage missachten, entweder die Mitgliedschaft in einem Schiessverein oder auf
andere Art den regelmässigen Gebrauch ihrer Feuerwaffe für das sportliche Schiessen
zu belegen und diesen Nachweis nach fünf und nach zehn Jahren zu wiederholen. Sei
der Erwerb der Waffe seinerzeit jedoch rechtmässig erfolgt, soll der betreffenden
Person mittels einer Ergänzung von Art. 31 Abs. 2 WG die Möglichkeit gegeben werden,
ein neues Gesuch für eine Ausnahmebewilligung einzureichen oder die Waffe einer
berechtigten Person zu übertragen, um den strafrechtlichen Konsequenzen zu
entrinnen. Zu den wichtigsten Änderungen zählt des Weiteren die Verlängerung der
Frist, innerhalb welcher der Besitz einer neu verbotenen Waffe vom kantonalen
Waffenbüro bestätigt werden muss, von zwei auf drei Jahre, um die Arbeitslast für die
Kantone besser zu verteilen. Ebenso wurde die Frist, innerhalb welcher die
Waffenhändlerinnen und -händler den kantonalen Waffenbüros Meldung über erfolgte
Transaktionen im Zusammenhang mit halbautomatischen Waffen erstatten müssen, von
zehn auf zwanzig Tage ausgedehnt. Damit blieben die zentralen Punkte der Vorlage
grösstenteils unangetastet. Halbautomatische Feuerwaffen werden von der Kategorie B
der bewilligungspflichtigen Waffen in die Kategorie A der verbotenen Waffen überführt,
wodurch sie zukünftig nur noch mit einer Ausnahmebewilligung erworben werden
können. Verschiedene Ausnahmetatbestände für Sportschützen, Waffensammlungen
und  für aktuelle Besitzerinnen und Besitzer von neu verbotenen Waffen sowie bei der
Übernahme der Armeewaffe ermöglichen jedoch weiterhin den Einsatz dieser Waffen
im schweizerischen Schiesswesen. Es sind weder medizinische oder psychologische
Tests noch die Einführung eines zentralen Waffenregisters vorgesehen. Hingegen
werden zur besseren Rückverfolgbarkeit von Waffen die Markierungspflicht auf alle
wesentlichen Bestandteile von Feuerwaffen ausgedehnt und der Informationsaustausch
mit anderen Schengen-Staaten erweitert.

Schützen- und Waffenkreise konnten der Vorlage nach wie vor nichts abgewinnen. Der
Bundesrat sei überhaupt nicht auf die ihrerseits in der Vernehmlassung geäusserten
Einwände eingegangen; der Gesetzesentwurf sei ein «Affront gegenüber den Schützen»
und ein «Kniefall vor der EU», liess SVP-Nationalrat Werner Salzmann, Präsident des
Berner Schiesssportverbandes und Wortführer der Gegner einer
Waffenrechtsverschärfung, in der Presse verlauten. Das Gesetz trage nichts dazu bei,
die Sicherheit in der Schweiz zu verbessern, stattdessen würden unbescholtene Bürger
plötzlich zu Besitzern von verbotenen Waffen gemacht. Das könne nicht akzeptiert
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werden und falls das Parlament hier keine Kehrtwende vollziehe, müsse das
Referendum ergriffen werden. Dass damit die Schweizer Beteiligung an
Schengen/Dublin aufs Spiel gesetzt werde, sei er sich bewusst, Schuld daran habe aber
der Bundesrat, weil er es versäumt habe, den Schützen entgegenzukommen. Auch
ProTell befand den Vorschlag des Bundesrates für inakzeptabel und kündigte das
Referendum an, falls er so vom Parlament verabschiedet würde. Die Gesetzesänderung
sei ein «Misstrauensvotum gegen all jene Bürger, die Waffen besitzen», drückte es
ProTell-Generalsekretär Robin Udry gegenüber den Medien aus. Präsident ad interim
und SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor (VS) störte sich laut dem «Blick» daran, dass die
neuen Regeln vor allem ehrliche Waffenbesitzer träfen anstatt «Terroristen [...], die
sich über unsere Gesetze lustig machen.» Der Bundesrat zerstöre damit das
traditionelle Vertrauen zwischen Bürger und Staat. Auch er drohte mit dem
Referendum. Gemäss einem vom Tages-Anzeiger zitierten Communiqué wolle auch die
SVP «alle unnötigen Verschärfungen in unserem Waffengesetz entschieden
bekämpfen» und das Referendum unterstützen, würden die fraglichen Punkte vom
Parlament nicht verbessert.
Zufrieden mit dem bundesrätlichen Entwurf zeigten sich unterdessen die Kantone,
deren Anliegen der Bundesrat auch Rechnung getragen hatte. Hans-Jürg Käser,
Präsident der KKJPD, glaubte erst gar nicht, dass es den mit dem Referendum
drohenden Kritikern wirklich um die halbautomatischen Waffen gehe: «Diese Kritiker
sind gegen die EU und gegen alles Europäische wie Schengen», argwöhnte er in der
NZZ, das Schengen-Abkommen bringe der Schweiz jedoch viel Sicherheit und dürfe
deshalb nicht «wegen einer pragmatischen Anpassung des Waffenrechts» gefährdet
werden. Die Bedeutung von Schengen/Dublin betonten auch FDP und CVP, welche den
Vorschlag des Bundesrates ebenfalls unterstützten. CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann-
Hunkeler (LU) sprach von einem «moderaten» Gesetz, das «wirklich nur ein Minimum»
verlange, während FDP-Ständerat Joachim Eder (ZG) den Bundesrat lobte, er habe «gut
verhandelt». 21

In der Sommersession 2018 befasste sich der Nationalrat als Erstrat mit der Übernahme
der geänderten EU-Waffenrichtlinie (2017/853) als Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstands. Wie umstritten diese Vorlage war, zeigte sich schon in der langen,
ausführlichen Eintretensdebatte, an deren Ende die grosse Kammer über einen
Nichteintretens-, einen Sistierungs- und einen Rückweisungsantrag – alle von
derselben SVP-Minderheit gestellt – zu befinden hatte. Nationalrat Beat Arnold (svp, UR)
begründete als Minderheitssprecher die Anträge: Mit einer Sistierung der Beratungen,
bis der EuGH über die Klage der Tschechischen Republik bezüglich der Rechtmässigkeit
der EU-Waffenrichtlinie als sicherheitspolitisches Instrument befunden haben wird,
soll verhindert werden, dass sich die Schweiz mit der Umsetzung einer gar nicht
legitimen Richtlinie beschäftige. Nichteintreten sei angezeigt, weil die im
Gesetzesentwurf enthaltenen Verschärfungen für die Terrorbekämpfung nichts nützten
und stattdessen «der breiten Entwaffnung der Bevölkerung dienen» sowie von
«gravierenden Versäumnissen in der Schengen-Sicherheitspolitik» ablenken sollten.
Das Schweizer Waffengesetz enthalte bereits «alle notwendigen und sinnvollen
Vorschriften zur Terrorbekämpfung», weshalb es nicht revidiert werden müsse. Mit
dem Rückweisungsantrag wollte die Minderheit Arnold den Bundesrat beauftragen, alle
über die EU-Waffenrichtlinie hinausgehenden Einschränkungen sowie alle
Regulierungen, die die Schweizer Waffentradition in irgendeiner Weise
beeinträchtigen, aus dem Entwurf zu entfernen. FDP-Fraktionssprecherin Corina
Eichenberger-Walther (fdp, AG) entgegnete, die FDP-Fraktion werde einstimmig auf die
Vorlage eintreten, da sowohl die Rückweisung als auch die Sistierung die fristgemässe
Umsetzung der Vorgaben – die Schweiz hat dazu bis am 31. Mai 2019 Zeit – torpedierten
und somit ein unnötiges Risiko für die Weiterführung der Abkommen von Schengen und
Dublin eingegangen würde. Zwar sei es bedauerlich, dass die Änderung des
Waffengesetzes die Sicherheit in der Schweiz nur marginal erhöhe, allerdings bringe die
Assoziierung an Schengen/Dublin für die Schweiz einen grossen Sicherheitsgewinn,
weshalb diese Abkommen nicht gefährdet werden dürften. Denselben Tenor liess auch
die CVP-Fraktion hören: Man sei nicht bereit – wie es Fraktionssprecher Nicolo
Paganini (cvp, SG) ausdrückte – «das Schengen-Abkommen für ein an einem
untauglichen Ort statuiertes Souveränitätsexempel auf den Opferaltar zu legen.»
Ebenso betonten die Vertreterinnen und Vertreter der GLP-, SP- und BDP-Fraktionen
die Bedeutung von Schengen/Dublin für die Schweiz. Auch die Grüne Fraktion erklärte,
auf die Vorlage eintreten zu wollen, betonte aber gleichzeitig, der Entwurf gehe zu
wenig weit, um die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung tatsächlich zu verbessern.
Nach einem langen Schlagabtausch und vielen Fragen an Bundesrätin Simonetta
Sommaruga trat der Nationalrat schliesslich auf die Vorlage ein und lehnte die
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Minderheitsanträge auf Sistierung, Nichteintreten und Rückweisung mit grosser
Mehrheit ab. Eintreten mit allen verfügbaren Mitteln verhindern wollte die geschlossene
SVP-Fraktion mit sehr vereinzelter Unterstützung aus den Fraktionen der CVP und der
FDP, blieb damit aber letztlich erfolglos.
Die Detailberatung zum Geschäft fand in drei getrennten Blöcken statt, wovon sich der
erste mit den Begriffen, dem Erwerb und Besitz von Waffen und wesentlichen
Waffenbestandteilen, dem Erwerb von Munition und Munitionsbestandteilen, der
Waffenherstellung, der Buchführung und dem Aufbewahren von Waffen beschäftigte.
Im zweiten Block standen die Verbote im Zusammenhang mit Waffen,
Waffenbestandteilen und Waffenzubehör, die Ausnahmebewilligungen sowie die
Übergangsbestimmungen im Zentrum, bevor im dritten Block über die administrativen
Sanktionen und die Datenbearbeitung debattiert wurde. Insgesamt hatte die grosse
Kammer über 33 Minderheits- und einige Einzelanträge zu befinden, wovon jedoch nur
zwei im Rat eine Mehrheit fanden. Durch die Annahme dieser beiden SVP-
Minderheitsanträge im ersten Block hielt der Nationalrat erstens am geltenden Recht
fest, dass bei zusammengebauten Waffen die Markierung eines wesentlichen
Bestandteils genügt; der Bundesrat hatte diesen Satz aufheben und die
Markierungspflicht damit auf alle wesentlichen Waffenbestandteile ausdehnen wollen,
wie es die EU-Richtlinie verlangt. Zweitens verzichtete die Volkskammer darauf, den
Erwerb und Besitz von grossen Magazinen zu regeln. Der Bundesrat hatte für die
sogenannten Ladevorrichtungen mit hoher Kapazität dieselben Regeln wie für Munition
vorgesehen, womit diese insbesondere auch der Buchführungspflicht für Händler
unterlägen, was der Nationalrat nicht goutierte. Ein Verbot erachtete er auch nicht als
sinnvoll, weil Magazine im Internet beschafft werden könnten und das Verbot somit
nicht kontrollierbar wäre.
Im zweiten Block nahm der Nationalrat drei grössere Änderungen am Gesetzesentwurf
vor, allesamt so wie sie die Kommissionsmehrheit vorgeschlagen hatte. So stimmte die
grosse Kammer mit deutlicher Mehrheit dem Konzept ihrer Kommission zu, das die
direkt von der Armee übernommene Ordonnanzwaffe trotz ihrer Eigenschaft als zum
Halbautomat umgebaute automatische Waffe gar nicht erst zu den verbotenen Waffen
zählt. Der Bundesrat hatte angedacht, diese zwar zu den verbotenen Waffen zu zählen,
deren Eigentümer aber von der Pflicht zur Mitgliedschaft in einem Schützenverein oder
zum regelmässigen Schiessen auszunehmen. Da im Endeffekt beide Regelungen zur
selben Anwendung führten, ging es hierbei nicht um eine materielle Änderung, sondern
vielmehr darum, das Schweizer Sturmgewehr nicht als «verboten» zu bezeichnen. Des
Weiteren sprach der Nationalrat den Kantonen die Entscheidkompetenz in Bezug auf
Ausnahmebewilligungen für verbotene Waffen ab. In der Version des Nationalrates
schreibt das Waffengesetz neu vor, dass Ausnahmebewilligungen grundsätzlich immer
erteilt werden, wenn die im Gesetz bestimmten Bedingungen erfüllt sind; der
Bundesrat hatte gewollt, dass die Kantone wie bisher zusätzliche, eigene Erfordernisse
verlangen können. Die dritte Änderung in diesem Bereich betraf den Nachweis über die
Mitgliedschaft in einem Schiessverein oder das regelmässige Nutzen der Waffe zum
sportlichen Schiessen als Voraussetzung für den Erhalt einer Ausnahmebewilligung.
Während der Bundesrat vorgesehen hatte, dass dieser Nachweis gleich sowie nach fünf
und nach zehn Jahren erneut erbracht werden muss, beschloss der Nationalrat, dass
das erste Mal nach fünf und noch einmal nach zehn Jahren genügt.
Im dritten Block betreffend die administrativen Sanktionen und die Datenbearbeitung
nahm die Volkskammer keine Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vor.
Ebenfalls in diesem letzten Block behandelte der Nationalrat den Bundesbeschluss über
die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und
der EU betreffend die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie – zuvor war ausschliesslich
über die konkrete Umsetzung der Vorgaben im Schweizer Waffengesetz debattiert
worden. Hierbei kam es noch einmal zu einer Grundsatzabstimmung: Eine Minderheit
Arnold hatte beantragt, in den Bundesbeschluss einen Absatz einzufügen, dass der
Bundesrat der EU mitteile, dass das aktuelle Schweizer Waffengesetz alle notwendigen
Vorschriften zur Terrorbekämpfung enthalte und folglich Art. 2 des Beschlusses, der die
Annahme der Änderung des Waffengesetzes festschreibt, zu streichen. Mit 124 gegen 67
Stimmen (die geschlossene SVP-Fraktion und zwei Abweichler aus den Reihen der FDP)
sprach sich der Nationalrat jedoch für die Genehmigung des Notenaustausches aus, wie
ihn der Bundesrat vorgesehen hatte.
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 114 zu 67 Stimmen
bei 8 Enthaltungen an. Die Presse resümierte, die Debatte habe sich über weite
Strecken nur um die «rote Linie» gedreht, die Frage, wie weit man gehen könne, ohne
mit der EU auf Konfrontationskurs zu gehen. Richtig begeistert von der Vorlage schien
niemand zu sein: Die Linke brachte keinen einzigen ihrer Verschärfungsvorschläge
durch und monierte, das Gesetz bringe keine Verbesserung im Hinblick auf die
Prävention von Suiziden und häuslicher Gewalt. Sie begrüsste einzig die
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Nachregistrierung aller halbautomatischen Waffen. Die SVP schien zu versuchen, die
Gelegenheit zu nutzen, das ihr ohnehin unliebsame Schengen-Abkommen loszuwerden
und versuchte mit allen Mitteln, dem Entwurf des Bundesrates die Zähne zu ziehen, was
ihr mit vereinzelter Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager in zwei Punkten
schliesslich auch gelang: Dort, wo die Minderheitsanträge angenommen wurden, ist das
Gesetz mutmasslich nicht mehr mit den EU-Vorgaben kompatibel. Der SVP und ProTell
ging jedoch schon die Version des Nationalrates zu weit: Erfolge im Ständerat keine
Korrektur, werde man das Referendum ergreifen, drohte ProTell zum wiederholten Male
in einer Mitteilung. Zuvor wolle man jedoch «sämtliche Hebel in Bewegung setzen,
insbesondere via die interparlamentarische Gruppe für ein liberales Waffenrecht, um
die Ständeräte zu überzeugen, dieses unfaire Gesetz abzulehnen.» Im bürgerlichen
Lager ausserhalb der SVP wurde die Gesetzesanpassung am ehesten als notwendiges
Übel betrachtet, das an sich zwar nicht viel bringt, mit dem man aber den Fortbestand
der Schengen-Assoziierung sichern kann. 22

Nachdem der Nationalrat in der Sommersession 2018 die vom Bundesrat
vorgeschlagene Änderung des Waffengesetzes zur Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie
(2017/853) in einigen Punkten abgeschwächt und damit gemäss Bundesrätin Simonetta
Sommaruga «nicht mehr richtlinienkonform» entschieden hatte, kam das Geschäft zur
Vorberatung in die SiK-SR. Deren Sprecher Josef Dittli (fdp, UR) erklärte im Herbst 2018
vor dem Ständeratsplenum, sie habe erneut die KKJPD, die KKPKS sowie den Schweizer
Schiesssportverband (SSV) zum laufenden Gesetzgebungsprojekt angehört und in ihrer
Beratung schliesslich einen Kompromiss zwischen den Ansprüchen von
Schengen/Dublin und jenen der Schützen gesucht, der die Spielräume der EU-
Richtlinie ausnutze, aber nicht gegen sie verstosse.
Der Ständerat trat ohne Gegenantrag auf die Vorlage ein. Als ersten Teil der eingangs
beschriebenen Kompromisslösung beantragte die SiK-SR ihrem Rat einstimmig, wie
vom Nationalrat beschlossen die Ordonnanzwaffen, die von Armeeangehörigen am
Ende des Dienstes direkt aus den Beständen der Militärverwaltung zu Eigentum
übernommen werden, nicht als verbotene Waffen zu kategorisieren. Mit 29 zu 15
Stimmen schloss sich der Ständerat in dieser Frage dem Nationalrat an.
In anderen Punkten ortete die SiK-SR jedoch Korrekturbedarf am Beschluss des
Nationalrates, um den Anforderungen der EU-Richtlinie zu entsprechen, so etwa
betreffend die Regelung des Erwerbs und Besitzes von Ladevorrichtungen mit hoher
Kapazität. Der Nationalrat hatte hier grossen administrativen Aufwand und keinen
Nutzen gesehen und schliesslich ganz auf eine Regelung verzichtet. Laut
Kommissionssprecher Dittli schreibt die EU-Richtlinie jedoch vor, dass grosse Magazine
nur von Personen erworben werden dürfen, die auch die dazugehörigen Waffen
erwerben dürfen. Der Beschluss des Nationalrates sei somit nicht richtlinienkonform
und müsse korrigiert werden. Die SiK-SR schlug ihrem Rat hierzu vor, die grossen
Magazine im Gesetz nicht wie Munition zu regeln – das hatte der Bundesrat
ursprünglich vorgesehen, jedoch war die damit zusammenhängende
Buchführungspflicht für die Händler im Nationalrat kritisiert worden. Stattdessen wollte
sie ein eigenes Kapitel über den Erwerb und Besitz von Ladevorrichtungen mit hoher
Kapazität einfügen, in dem festgehalten wird, dass solche nur von Personen erworben
werden dürfen, die zum Erwerb der entsprechenden Waffe berechtigt sind sowie dass
zu deren Besitz berechtigt ist, wer sie rechtmässig erworben hat. Bei diesem Vorschlag
entfiele die Buchführungspflicht und grosse Magazine könnten unbürokratisch nach
Vorlage der Ausnahmebewilligung oder des Waffenerwerbsscheins erworben werden.
Nachdem sich auch Justizministerin Sommaruga mit dieser Regelung einverstanden
erklärt hatte, nahm sie der Ständerat stillschweigend an. Ebenfalls als nicht
richtlinienkonform hatte die SiK-SR den Entscheid des Nationalrates gegen die
Markierung von wesentlichen Waffenbestandteilen bewertet. Dieser hatte auch hier
unnötigen administrativen Aufwand gesehen und deshalb beim geltenden Recht bleiben
wollen, wonach bei zusammengebauten Feuerwaffen die Markierung eines
wesentlichen Bestandteils genügt. Die EU-Richtlinie verlange jedoch bei einem
Neuerwerb die Markierung aller wesentlichen Waffenbestandteile, begründete Dittli
den Antrag der Kommission, hier dem Bundesrat zu folgen, was der Ständerat
schliesslich auch tat.
Keine Frage der Konformität mit der EU-Richtlinie war jene, ob den Kantonen bei der
Erteilung von Ausnahmebewilligungen an Sportschützen mittels einer Kann-
Formulierung ein gewisser Ermessensspielraum im Sinne des Föderalismus zugestanden
werden soll oder ob mit einer Muss-Formulierung schweizweit für alle Sportschützen
die gleichen Bedingungen festgehalten werden sollen, wie es der Nationalrat
beschlossen hatte. Mit 24 zu 21 Stimmen nahm die kleine Kammer einen
diesbezüglichen Einzelantrag Engler (cvp, GR) an und folgte dem Nationalrat; damit
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müssen die Kantone allen Sportschützen eine Ausnahmebewilligung erteilen, die
nachweisen, dass sie Mitglied in einem Schiessverein sind oder sonst regelmässig
schiessen, und dürfen keine zusätzlichen Anforderungen stellen. Ebenfalls
einverstanden zeigte sich der Ständerat damit, dass dieser Nachweis einmal nach fünf
und ein weiteres Mal nach zehn Jahren erbracht werden muss. Bei der allgemeinen
Bestimmung für Ausnahmebewilligungen – nicht jener speziell für Sportschützen –
hingegen, schwenkte die Ständekammer auf die bundesrätliche Kann-Formulierung
zurück, um über das Waffengesetz hinausgehende kantonale Vorschriften nicht zu
verunmöglichen.
Mit einer letzten Änderung kam der Ständerat noch einmal den Schützen entgegen,
indem er die Bestätigungspflicht für vor dem Inkrafttreten des Waffengesetzes
erworbene, neu verbotene Waffen in eine einfache Meldepflicht umwandelte. Ein
Einzelantrag Hösli (svp, GL), der komplett auf eine Meldung oder Bestätigung verzichten
und stattdessen das Prinzip der Besitzstandswahrung festschreiben wollte, blieb mit 10
zu 31 Stimmen bei 2 Enthaltungen chancenlos. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat den Gesetzesentwurf mit 34 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen an und gab ihn
zurück an den Nationalrat zur Differenzbereinigung.
War es nach der Debatte im Erstrat ProTell gewesen, die mit dem Referendum drohte,
war es nach der Beratung im Ständerat die AUNS, die ankündigte, sie werde das
Referendum unterstützen oder wenn nötig selbst ergreifen – es gehe um «die
Selbstbestimmung der unabhängigen Schweiz», so der Wortlaut in der entsprechenden
Mitteilung. Während sich die SVP als «Unterstützerin im Hintergrund» am Referendum
beteiligen wolle, hätten indes der SSV und die Schweizerische Offiziersgesellschaft
(SOG) diesbezüglich noch keinen Entscheid gefällt. 23

Wie schon die Eintretensdebatte im Frühjahr 2018 begann auch die
Differenzbereinigung zur Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie im Herbst desselben
Jahres im Nationalrat mit einem Versuch, das Geschäft bis auf Weiteres zu sistieren.
Mittels Ordnungsantrag wollte SVP-Nationalrat und ProTell-Interimspräsident Jean-Luc
Addor (svp, VS) das Geschäft vom Sessionsprogramm streichen. Damit wolle er
verhindern, dass die Schweiz ihr Waffenrecht aufgrund juristischer Verpflichtungen
anpasse, die sich womöglich mit einem Entscheid des EuGH über die nach wie vor
hängige Klage der Tschechischen Republik gegen die Rechtmässigkeit der Richtlinie in
Luft auflösen könnten. Ausserhalb der SVP-Fraktion fand sein Antrag jedoch nur
marginale Unterstützung, weshalb er mit 59 zu 118 Stimmen Schiffbruch erlitt.
Die drei grossen, inhaltlichen Differenzen räumte der Nationalrat allesamt aus, indem er
sich hinter den Kompromissvorschlag des Ständerates stellte. Dabei handelte es sich
erstens um die vom Ständerat eingefügte Regelung von Erwerb und Besitz grosser
Magazine, die von der Volkskammer mit 101 zu 84 Stimmen bestätigt wurde. Eine
Minderheit Salzmann (svp, BE) hatte am eigenen Beschluss festhalten und auf eine
solche Regelung verzichten wollen. Zweitens hiess der Nationalrat mit 99 zu 85
Stimmen die Pflicht zur Markierung aller wesentlichen Waffenbestandteile gut. Auch
hier konnte sich die Kommissionsmehrheit gegen dieselbe Minderheit Salzmann
durchsetzen, die am nationalrätlichen Beschluss festhalten wollte, wonach bei
zusammengesetzten Waffen eine Markierung genügte. Drittens bewahrte der
Nationalrat mit 100 zu 84 Stimmen den Ermessensspielraum der Kantone bei
Ausnahmebewilligungen für verbotene Waffen. Als Erstrat war er hier noch mehrheitlich
der Ansicht gewesen, dass die Kantone Ausnahmebewilligungen erteilen müssten, wenn
die Voraussetzungen erfüllt sind, und nicht nur erteilen können sollten. An der Muss-
Formulierung festhalten wollte jetzt noch die Minderheit Salzmann, während sich die
Mehrheit dem Ständerat anschloss und die ursprüngliche Kann-Formulierung
beibehielt. Ein Minderheitsantrag Müller (fdp, SG), der bei beschlagnahmten, nicht
fristgemäss gemeldeten, verbotenen Waffen eine kurze Nachmeldefrist gewähren
wollte, wurde mit 104 zu 85 Stimmen ebenso abgelehnt. Die Kommissionsmehrheit und
auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga vertraten die Ansicht, eine zusätzliche
Nachmeldefrist sei nicht nötig, da man in einem solchen Fall ohnehin drei Monate Zeit
habe, nachträglich eine Ausnahmebewilligung zu beantragen. Mit zwei kleinen, neu
geschaffenen Differenzen formeller Natur ging die Vorlage zurück an den Ständerat, der
beide stillschweigend bereinigte. In der Schlussabstimmung nahm der Ständerat das
geänderte Waffengesetz mit 34 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen an; der Nationalrat
stimmte dem Gesetz mit 120 zu 69 Stimmen bei 4 Enthaltungen zu. Bis zuletzt leistete
die SVP-Fraktion geschlossen Widerstand, konnte aber insgesamt nur drei Stimmen aus
dem bürgerlichen Lager dazugewinnen; einige Vertreterinnen und Vertreter der CVP
und der FDP enthielten sich der Stimme. 24
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Nach einem langen und emotionalen Abstimmungskampf nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 19. Mai 2019 die Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie
mit 63.7 Prozent Ja-Stimmen deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag bei 43.9 Prozent.
Ausser im Tessin (45.5% Ja) überwog die Zustimmung in allen Kantonen. Am höchsten
fiel sie in Basel-Stadt mit 75 Prozent Ja-Stimmen aus, gefolgt von den drei
Westschweizer Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt sowie dem Kanton Zürich mit
jeweils über 70 Prozent. Gesamtschweizerisch zeigte sich ein klarer Stadt-Land- oder
Zentrum-Peripherie-Graben, wobei die Zustimmung in den städtischen Zentren am
höchsten und – nebst dem Tessin – in den ländlichen Regionen wie dem Berner
Oberland, der Innerschweiz und den Bündner Südtälern am niedrigsten ausfiel.
Vertreterinnen und Vertreter der Befürworterseite werteten das Ergebnis in der Presse
als positives Signal für die Beziehungen der Schweiz zur EU und blickten zuversichtlich
in Richtung der anstehenden europapolitischen Entscheidungen über die
Begrenzungsinitiative sowie über das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU.
Demgegenüber sah das unterlegene Nein-Lager im Resultat kein Ja zu Europa, sondern
schöpfte daraus neuen Elan für den Kampf gegen die Personenfreizügigkeit und das
Rahmenabkommen. «Solche angstgetriebenen Abstimmungsergebnisse wären künftig
die Regel, falls der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU unterschreibt»,
zitierte beispielsweise die Aargauer Zeitung eine Mitteilung der SVP. Die Gesellschaft
für ein freiheitliches Waffenrecht ProTell, die an vorderster Front gegen die
Änderungen im Waffenrecht gekämpft hatte, liess derweil verlauten, man werde die
Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie nun sehr genau überwachen und den Bundesrat an
seinen Versprechungen messen, die er im Abstimmungskampf gemacht habe.
Der Ausgang der Abstimmung wurde sowohl von der Befürworter- als auch von der
Gegnerseite zu einem grossen Teil der neuen Justizministerin Karin Keller-Sutter
zugeschrieben. Sie habe mit ihrer Glaubwürdigkeit als ehemalige Polizeidirektorin eines
Grenzkantons die Unentschlossenen überzeugt, lobte sie etwa der Waadtländer FDP-
Nationalrat Laurent Wehrli in der «Tribune de Genève». Auch der Walliser SVP-
Nationalrat und Interimspräsident von ProTell Jean-Luc Addor bezeichnete die
Übernahme des EJPD durch Karin Keller-Sutter gegenüber der gleichen Zeitung als
«Schlüsselmoment» in der Kampagne, weil die St. Gallerin – im Gegensatz zu ihrer
Vorgängerin und «historischen Waffengegnerin» Simonetta Sommaruga – im Dossier als
glaubwürdig wahrgenommen worden sei. Die neue Bundesrätin bestand ihre Feuertaufe
vor dem Stimmvolk offensichtlich mit Bravour.

Abstimmung vom 19. Mai 2019

Beteiligung: 43.9%
Ja: 1'501'880 (63.7%)
Nein: 854'274 (36.3%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EVP, FDP (Jungfreisinnige: 3*), GLP, GP, KVP, SP; KdK, Economiesuisse,
SAV, SGV, SGB, Travail.Suisse, Gastrosuisse, Hotelleriesuisse, SBLV
– Nein: EDU, FP, SD, SVP; IGS, SOG, Schweizerischer Unteroffiziersverband, Jagd
Schweiz, ProTell, SBV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 25
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Die Verwirklichung eines landesweiten kriminalpolizeilichen Informationssystems KIS
auf elektronischer Grundlage rückte in weitere Ferne. Die im EJPD vorgenommene
Überprüfung, die namentlich die rechtlichen Aspekte des Projekts betraf, liess
wesentliche Änderungen erforderlich erscheinen. Die waadtländische Regierung sah
sich dadurch veranlasst, ihren Beitritt zurückzunehmen, um so mehr als sie mit den
übrigen nicht-deutschsprachigen Kantonen (ohne Jura) den Aufbau eines regionalen
Systems hatte vereinbaren können. Die Vorbereitungen für eine einheitliche Regelung
des inländischen Waffenhandels gediehen dagegen einen Schritt weiter. Der Bundesrat
erklärte im Herbst in seinem Zwischenbericht über die Regierungsrichtlinien (BRG
81.063) die Sache für dringlich und kündigte an, er werde noch in der laufenden
Legislaturperiode die erforderliche Verfassungsgrundlage unterbreiten. Es wurde
bekannt, dass nach dem vorgesehenen Gesetz das Waffentragen – mit Ausnahme von
Jagd und Schiessanlässen – bewilligungspflichtig werden solle und ebenso jeder
Waffenkauf. Für Ausländer ist eine besondere Ausweispflicht geplant, für Waffen mit
besonderer Wirkungskraft (Serienfeuer usw.) ein Verbot. 26
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Politique étrangère

Politique étrangère

Le 29 janvier, le Conseil fédéral a publié un message concernant l'approbation du
Traité sur le commerce des armes qui avait été adopté le 2 avril 2013 par l’Assemblée
générale de l'ONU après des années de négociations, auxquelles la Suisse avait
activement participé. D'une part, ce traité établit la réglementation et le contrôle du
commerce des armes classiques. D'autre part, il introduit des mesures visant à prévenir
le commerce illicite d’armes. Il s'agit ainsi de promouvoir la coopération, la
transparence et l'action responsable des Etats dans le commerce international des
armes et de réduire la souffrance humaine causée par l'utilisation abusive des armes.
Dans son message, le Conseil fédéral a souligné que la mise en œuvre du traité ne
nécessiterait aucune adaptation du droit suisse. Le Conseil National a adhéré au projet
du Conseil fédéral par 176 voix sans opposition lors de la session d'été, suivi du Conseil
des Etats à l'unanimité lors de la session d'automne. L'arrêté a finalement été adopté
au vote final le 26 septembre. 27

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 26.09.2014
CAROLINE HULLIGER

Relations avec des organisations internationales

Le DFJP a lancé une procédure de consultation sur deux projets relatifs à l’approbation
et à la mise en œuvre du protocole de l’ONU sur les armes à feu et de l’Instrument de
traçage, ainsi qu’à la modification de la loi sur les armes. Le protocole a pour objectif
d’établir des normes minimales afin de lutter efficacement contre la fabrication et le
trafic illicites d’armes. Le premier volet propose l’adhésion au protocole et sa
transposition dans le droit national. Le second vise à prolonger la durée de
conservation des données relatives à la remise et à la reprise de l’arme d’ordonnance
dans la loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée. Il inclut également une
modification de la loi sur les armes afin de la rendre compatible avec les règlement
FRONTEX et RABIT issus de deux développements de l’acquis de Schengen. 28

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.06.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Die beiden Räte berieten 2011 den Bundesbeschluss über die Genehmigung und die
Umsetzung des UNO-Feuerwaffenprotokolls. Durch diese Vorlage sollte der illegale
Waffenhandel wirksamer bekämpft sowie die Herstellung von illegalen Waffen
eingedämmt werden. Im Ständerat war das Geschäft unumstritten und der Beschluss
wurde einstimmig angenommen. In der grossen Kammer hingegen forderte eine
Minderheit Bortoluzzi (svp, ZH) Nichteintreten, weil das Bundesgesetz über Waffen,
Waffenzubehör und Munition nach 2007 bereits wieder abgeändert werden müsste.
Der Antrag Bortoluzzi erhielt jedoch nur aus dem SVP- und vereinzelt aus dem FDP-
Lager Unterstützung und wurde abgelehnt. In der Schlussabstimmung wurde der
Beschluss auch vom Nationalrat mit 140 zu 52 Stimmen angenommen. 29

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.12.2011
ANITA KÄPPELI

Politique économique extérieure

Im Januar 2020 veröffentlichte der Bundesrat den Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik
2019, welcher der Digitalisierung in einem Schwerpunktkapitel besondere
Aufmerksamkeit schenkte. Der Bericht kam zum Schluss, dass die globale Unsicherheit
hinsichtlich internationaler Ordnungen immer stärker auch die Schweiz erfasse. Die
wachsende Globalisierungsskepsis zeige sich durch die Abschottung und den
Protektionismus gewisser Länder und stehe in krassem Gegensatz zur verstärkten
Vernetzung von Wertschöpfungsketten durch die Digitalisierung. Damit die Schweiz
auch in einer digitalisierten Weltwirtschaft wettbewerbsfähig sei, müsse man die
ungehinderte grenzüberschreitende Datenübermittlung sicherstellen, was noch nicht
mit allen Partnerländern gelungen sei. Man engagiere sich sowohl in der OECD, wie auch
in der WTO und durch bilaterale Instrumente dafür, dass globale internationale
Standards und Regeln baldmöglichst eingeführt werden können. Innenpolitisch habe
die Annahme der STAF dazu geführt, dass der Unternehmensstandort Schweiz an
Attraktivität gewonnen habe. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz
und der EU würden nach wie vor von den seit 2014 laufenden Verhandlungen des
institutionellen Rahmenabkommens, der Aberkennung der Börsenäquivalenz und der
«Mind the Gap»-Strategie geprägt. Im Berichtsjahr wurden mehrere bilaterale
Wirtschaftsabkommen abgeschlossen, unter anderem mit den Mercosur-Staaten und
Indonesien. Auch das Thema Nachhaltigkeit habe angesichts der Klimaerwärmung und
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der Übernutzung natürlicher Ressourcen an Bedeutung gewonnen und wurde nicht
zuletzt in den jüngsten Freihandelsabkommen berücksichtigt. Nach wie vor unklar sind
die zu erwartenden Konsequenzen der Konzernverantwortungsinitiative, die sich zum
Zeitpunkt der Berichtsveröffentlichung noch in der parlamentarischen Diskussion
befand. Auch die wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit war Thema des Berichts,
wobei 2019 die Botschaft zur Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021-2024
in die Vernehmlassung ging. Darüber hinaus stünden Kapitalerhöhungen der
Afrikanischen Entwicklungsbank und der Weltbankgruppe kurz bevor. In der Export-
und Sanktionspolitik beschäftigte man sich 2019 hauptsächlich mit den Volksinitiativen
«Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» und «Gegen
Waffenexporte in Bürgerkriegsländer». 
Neben dem eigentlichen Bericht unterbreitete der Bundesrat dem Parlament auch die
folgenden Botschaften mit dem Antrag auf Zustimmung: Landwirtschaftsabkommen mit
Israel, Änderung des Protokolls A über landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte
zwischen den EFTA-Staaten und Israel, Handelsabkommen mit dem Vereinigten
Königreich, Abkommen mit der Türkei im Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems.
Hinzu kam der Bericht über zolltarifarische Massnahmen im Jahr 2019. 
In der Frühjahrssession 2020 wurde der Bericht vom Nationalrat sehr wohlwollend
beraten und zur Kenntnis genommen. Nur Jacqueline Badran (sp, ZH) kritisierte diesen
im Namen ihrer Partei ausdrücklich wegen der fehlenden Kohärenz zwischen
Aussenwirtschaftspolitik, Aussenpolitik, Entwicklungszusammenarbeit und
Sicherheitspolitik. Im Anschluss nahm der Rat auch die erwähnten Abkommen mit
wenigen Gegenstimmen an. Auch der Ständerat nahm den Bericht wenige Tage später
zur Kenntnis und stimmte sämtlichen Abkommen einstimmig zu. Auch in der
Schlussabstimmung, die aufgrund des Sessionsabbruchs erst in der Sommersession
2020 durchgeführt werden konnte, wurden alle drei Bundesbeschlüsse mit
überwältigenden Mehrheiten angenommen. 30

Armée

Organisation militaire

Die Verhandlungen zur Umsetzung des Übereinkommens über Streumunition wurden
nach der Publikation einer Botschaft des Bundesrates Anfang Juni 2011 neu
aufgenommen. Das im Übereinkommen festgesetzte Verbot der Verwendung,
Entwicklung und Produktion, des Erwerbs und Transfers sowie der Lagerung von
Streumunition hatte in den Räten keine Diskussionen verursacht. Doch durch die
Vorgaben in der internationalen Konvention musste das schweizerische
Kriegsmaterialgesetz (KMG) revidiert werden. Als Erstrat widmete sich die kleine
Kammer dem Geschäft. Die vom Bundesrat beantragten Änderungen, die von der SiK-SR
den Ratsmitgliedern allesamt zur Annahme empfohlen wurden, wurden angenommen.
Für einige Verwirrung sorgten unklare Definitionen über die indirekte und direkte
Finanzierung von Gesellschaften oder Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem
Vertrieb oder der Entwicklung von Streumunition stehen. Diese konnte die SiK-SR
jedoch mit einer präziseren Terminologie in den betreffenden Gesetzesartikeln
beheben, so dass sowohl dem Übereinkommen zugestimmt wurde als auch die
Änderungen am KMG genehmigt wurden. Damit wurde das Geschäft an den Nationalrat
überwiesen, der sich im Dezember damit befasste. Vor der Beratung wurde im
Nationalrat ein Ordnungsantrag auf Absetzung des Geschäfts bis zum Eintreffen des
Berichtes zur Zukunft der Artillerie (Po. 11.3752) abgewiesen. Der Sprecher der SiK-NR,
Walter Müller (fdp, SG), trug im Nationalrat die Standpunkte der Kommission vor, deren
Mehrheit Nichteintreten auf die Vorlage beantragt hatte. Einer langen, emotional
geführten Diskussion, vorwiegend um die Rolle der Armee und deren
Verteidigungsauftrag, folgte die Abstimmung, in der sich eine Koalition der Linken und
bürgerlichen Mitteparteien gegen die SVP für ein Eintreten durchsetzte. Das Geschäft
wurde zur Detailberatung in die SiK-NR zurückgewiesen. Diese fand nicht mehr im
Berichtjahr statt. 31
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Die Verhandlungen zum Übereinkommen über Streumunition und den damit
zusammenhängenden Änderungen des Schweizerischen Kriegsmaterialgesetzes (KMG)
wurden im März des Berichtsjahres wieder aufgenommen. Das Übereinkommen
statuiert ein umfassendes Verbot der Verwendung, Entwicklung und Produktion, des
Erwerbs und Transfers sowie der Lagerung von Streumunition. Der Bundesrat hatte es
Ende 2008 ratifiziert. Die Umsetzung des Verbots von Streumunition hat allerdings
Auswirkungen auf das KMG, da noch Bestände von Streumunition in der Schweiz
vorhanden sind und Streumunition in der Artillerie noch als Bewaffnung verwendet
werden kann. 2011 wurde die Botschaft mit marginalen Änderungen, vorwiegend
Wortpräzisierungen, vom Ständerat angenommen und dem Nationalrat überwiesen. Der
Nationalrat war Ende 2011 auf das Geschäft eingetreten, hatte dieses jedoch zur
Detailberatung zurück an seine SiK übertragen. Diese hatte sich Anfang 2012 damit
auseinander gesetzt und im März gelangte das Geschäft wieder in den Nationalrat. Die
Ratifizierung des Übereinkommens über Streumunition war weder im Vorjahr noch im
Berichtsjahr umstritten. Diskutierte Anpassungen betrafen jeweils nur das KMG. Ein
Änderungsantrag betraf das Verbot der Finanzierung von Entwicklung, Herstellung oder
Erwerb dieser verbotenen Munition. Der betreffende Artikel im KMG regelte unter
anderem die indirekte Finanzierung. Die indirekte Finanzierung sollte verboten werden,
wenn damit eine direkte Finanzierung umgangen werden soll. Eine Minderheit Hiltpold
(fdp, GE) verlangte, die indirekte Finanzierung gänzlich zu verbieten, unabhängig davon,
ob damit eine direkte Finanzierung umgangen werden soll. Nach einigen
Wortmeldungen wurde allerdings der Antrag der Mehrheit der SiK-NR angenommen und
damit der Beschluss des Ständerates bestätigt. Eine redaktionelle Anpassung im
französischen Text wurde in der Differenzbereinigung vom Ständerat ebenfalls
diskussionslos akzeptiert. Die Schlussabstimmungen zur Annahme des
Übereinkommens über Streumunition sowie über das Kriegsmaterialgesetz fielen
deutlich aus: Das KMG wurde mit 153 zu 31 im Nationalrat und einstimmig im Ständerat
angenommen, das Übereinkommen über Streumunition wurde mit 151 zu 32 und
ebenfalls einstimmig (SR) angenommen. Damit wurden beide Geschäfte angenommen
und abgeschlossen. 32

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.03.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Economie

Politique économique

Politique économique

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Volksinitiative gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer (Korrektur-Initiative) und
indirekter Gegenvorschlag zur Änderung des Kriegsmaterialgesetzes (BRG 21.021)

Die sogenannte Korrektur-Initiative, welche Waffenexporte in Bürgerkriegsländer
verbieten wollte, kam im Juni 2019 mit 126'355 gültigen Unterschriften zustande. Sie
verlangte, dass die Kriterien für Waffenexporte nicht mehr auf Verordnungsstufe,
sondern auf Verfassungsebene verankert werden. Einerseits soll damit dem Bundesrat
der Handlungsspielraum für Ausnahmen entzogen werden und andererseits der Status
Quo von 2014 wiederhergestellt werden, wonach Kriegsmaterial nicht in Länder
exportiert werden darf, in denen systematische und schwerwiegende
Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Die Volksinitiative ging dem Bundesrat zu
weit. Er wollte die Regelungen nicht auf Verfassungsstufe verankern und die
inländische, sicherheitsrelevante Waffenproduktion nicht schwächen. Gleichzeitig
befürwortete er aber eine stärkere demokratische Kontrolle der
Kriegsmaterialausfuhren sowie eine Verschärfung der Regelungen. Mit einem indirekten
Gegenvorschlag wollte der Bundesrat deshalb dem Anliegen begegnen und die
geltenden Bewilligungskriterien auf Gesetzesstufe hieven und damit einer
demokratischen Kontrolle durch Parlament und Volk unterstellen. Zudem war er bereit,
das Kriegsmaterialgesetz dahingehend zu ändern, dass keine Ausnahmen mehr für
Kriegsmaterialexporte in Regionen mit systematischen und schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzungen gemacht werden dürfen. Ebenfalls nicht gestattet sein
sollen Ausfuhren in sogenannte Bürgerkriegsländer. Nicht übernehmen wollte er
hingegen die Streichung der bundesrätlichen Kompetenzen für die Festlegung von
Ausnahmeverordnungen. Bei Einsätzen zugunsten des Friedens – beispielsweise im
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Rahmen der OSZE oder der UNO – sollen ebenfalls Ausnahmen gestattet werden
können. 
In der parlamentarischen Debatte zum Gegenentwurf stellte sich die Ausnahmeregelung
für den Bundesrat als Knackpunkt heraus. Während der Ständerat die Regelung
streichen wollte, scheute sich die SiK-NR zuerst davor. Schlussendlich lenkte die grosse
Kammer aber ein und strich die entsprechende Klausel. Das Initiativkomitee zeigte sich
daraufhin mit dem Gesetz zufrieden und zog die Volksinitiative zurück. Im Januar 2022
verstrich schliesslich die Referendumsfrist ungenutzt. Das neue Gesetz trat per 1. Mai
2022 in Kraft. 

Chronologie
– Volksinitiative
– Indirekter Gegenvorschlag
– Debatte Erstrat
– Debatte Zweitrat und Rückzug Volksinitiative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33

Infrastructure et environnement

Energie

Energie nucléaire

Tout comme la Chambre haute en 1994, le Conseil national a accepté à une forte
majorité l'essentiel des mesures concernant la non-prolifération des armes
nucléaires contenues dans le projet de révision partielle de la loi sur l'énergie
atomique. L'entrée en vigueur de celle-ci a été fixée au 1er décembre par le Conseil
fédéral qui a par ailleurs adapté l'ordonnance atomique aux prescriptions
internationales plus strictes sur le contrôle des marchandises nucléaires. 34

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.11.1995
LIONEL EPERON

Gelöscht

Gelöscht

LÖSCHEN
Zusätzlich zum Waffenerwerbsschein möchte der Bundesrat auch eine einheitliche, für
die ganze Schweiz geltende Waffentragbewilligung einführen. Diese darf nur an
Personen erteilt werden, welche die Voraussetzungen für die Erlangung eines
Waffenerwerbsscheins erfüllen und zudem nachweisen können, dass sie eine Waffe
zum Selbstschutz oder zum Schutz von anderen Personen und Sachen benötigen. Die
Bewilligung kann aber nur an Personen erteilt werden, welche eine Prüfung über
Waffenhandhabung und Gesetzesbestimmungen abgelegt haben. Für Jäger und
Sportschützen sind allerdings Ausnahmeregelungen vorgesehen. So benötigen Inhaber
eines Jagdpatentes ebenso keine Waffentragbewilligung wie Sportschützen für den
Transport ihrer Waffe zu Schiesstrainings und -veranstaltungen. Das neue Gesetz soll
schliesslich den Bundesrat ausdrücklich ermächtigen, bei Konflikten im Ausland den
Erwerb und das Tragen von Waffen für Angehörige aus den betroffenen Staaten
zusätzlich einzuschränken. 35
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